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Betrifft: Entwurf eines Lenkzeitengesetzes 

In der Beilage übermitteln wir Ihnen 25 Exemplare unserer 

Stellungnahme zu obigem Gesetzentwurf. 
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VEREINIGUNG ÖSTERREICHISCHER INDUSTRIELLER 

Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales 

Stubenring 1 
1010 Wie n 

1993 02 26 
Dr.Du/Sve 

Betrifft: Entwurf eines Lenkzeitengesetzes - Zl. 52-020/3-2/92 

Wir bestätigen dankend den Erhalt obigen Entwurfes und gestatten 
uns, hiezu wie folgt Stellung zu nehmen: 

Zu S 1: 

Entsprechend der schon in den Gesprächen zum Vorentwurf vorge­
brachten Kritik müßten vom Geltungsbereich des Gesetzes insbeson­
dere zur Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen auch in Betrieben 
der Gebietskörperschaften beschäftigte Arbeitnehmer erfaßt sein. 

Die geplante Vorgangsweise, sämtliche von der EG-Verordnung nicht 
erfaßte Fahrzeuge ohne Rücksicht auf die Besonderheiten ihres 
Einsatzes gesetzlich den Regelungen der verordnung zu unterwer­
fen, halten wir hingegen für eine tlberreglementierung, welche die 
Gründe, die für ihre Ausnahme ausschlaggebend waren, nicht hin­
reichend berücksichtigt. 

Zu S 13: 
Die aus dem Arbeitszeitgesetz übernommene Regelung über die Ein­
satz zeit erscheint entbehrlich; jedenfalls aber müßte sie hin­
sichtlich der Zeitgrenzen mit den Bestimmungen über die Lenk- und 
Ruhezeiten koordiniert werden. 
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Zu S 16: 
Zu den Strafbestimmungen wäre festzuhalten, daß die vorgesehenen 
Strafsätze hinsichtlich einer Reihe von Straf tatbeständen sicher­
lich überhöht sind. Darüber hinaus besteht die Gefahr, daß aus 
einer Kumulation einzelner Tatbestände Gesamtstrafen resultieren, 
die in keinem Verhältnis mehr zur begangenen tlbertretung stehen. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme wurden dem Präsidium des 
Nationalrates zugeleitet. 

VEREINIGUNG ÖSTERREICHISCHER INDUSTRIELLER 

Dr. Tritremmel Dr. Du 
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